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(reschiiftshericht

des

Verwaltungsgerichtes

fiir

das Jahr 1922.

Das Verwaltungsgericht erstattet hiermit fiir das | Mitglieder lrnst Rufer, Notar, Miinchenbuchsee, und
Jahr 1922 den in Art. 44 des Gesetzes vom 31. Ok- | Jules Schlappach, Firsprecher, Tavannes, und am
tober 1909 betreffend die Verwaltungsrechtspflege vor- | 22, November als Vizeprisident des Verwaltungsge-

geschriehenen Bericht. richtes Jakob Hadorn, Notar, Spiez, bisher Mitglied des
Wiihrend des Berichtsjahres demissionierten Paul | Gerichtes.
Charmillot, Fivsprecher, St. ITmier, Vizeprisident, und An Stelle des verstorbenen Ersatzrichters Albert

Max Christen, Privaticr, Muri, Mitglied des Grerichtes.  Giirtler. Delémont, withlte der Grosse Rat am 22. Fe-
Der Grosse Rat wiihlte am 20. September 1922 neu als ‘ bruar 1922 Gerald Siegfried, Notar Delémont.

Ubersicht der Geschifte.

Das Verwaltungsgericht hatte im Jahr 1922 41 | 1921 und 204 im Jahre 1920. Unerledigt auf das Jahr
Sutzungen gegeniiber 86 im Jahre 1921 und 24 im Jahre | 1923 iibertragen hat das Gericht 594 Streitfille gegen-
oD el b i o

1920 und bewrteilte 588 Streitfille gegeniiber 434 im Jahre | itber 247 {ibertragen von 1921 auf 1922
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In 30 Fillen hat das Verwaltungsgericht Augen-
scheine vorgenommen.

Gegenstand der im Berichtsjahr vom Verwaltungs-
gericht als einzig kantonale Instanz beurteilten Streit-
tille waren:

6 Einkommennachsteuern,

2 Vermogensnachsteuern,

1 Einkommensteuer, Riickforderung,
2 (temeindesteuern,

i Gemeindestenerverteilungen,

I Wasserkraftsteuerverteilung,
1 Schenkungssteuer nach altem Gesetz,
1 Pfandrechtsabgabe, Riickforderung,
1 Autosteuer-Riickforderung (131 Kliger),
1 Feuerwehr-Subvention der Brandversicherungsanstalt
an Gemeinde, Riickforderung,
1 Unterstittzungsstreitighkeit,
1 Schwellenbeitrag,
2 Kanalisationsbeitriige,
3 Feuerwehrersatzstenern,
1 Billetsteuer.
Die im Jahre 1922 eingelangten Beschwerden iiber
Einkommen betraten:
1 Beschwerde das Steuerjahr 1918
54 » » » 1919
288 » » » 1920
356 » » » 1921
62 » » » 1922
761
Die bewrteilten Beschwerden betrafen:
1 Beschwerden das Steuerjahr 1918
72 » » » 1919
208 » » » 1920
114 » » » 1921
395

Das  Verwaltungsgericht behandelte ferner eine

Anzahl Justizgeschifte.

Bemerkungen.

Wie bereits aus dem letztjihrigen Jahresberichte
und in vermehrtem Masse aus dem gegenwiirtigen her-
vorgeht, hat die Geschiiftslast des Verwaltungsgerichtes
in einer Art und Weise zugenommen, dass eine recht-
zeitige Erledigung bei der gegenwiirtigen Organisation
des Gerichtes immer mehr in Frage gestellt ist und frither
oder spiiter die Frage an den Grossen Rat herantreten
wird, eine organisatorische Neuordnung an die Hand
zu nehmen, sofern nicht bald eine Abristung an Be-
schwerden und Klagen eintritt. Besonders machte sich

Verwaltungsgericht.

auch der Umstand fithlbar, dass auch Rekurse in
Grundsteuerschatzungsstreitigkeiten nach Art. 14, Abs. 2
des Steuergesetzes auf dem Beschwerdeweg weiterge-
zogen werden konnen. Wenn auch Art. 30 St.G. das
Beschwerderecht auf die Verletzung oder willkiirliche
Anwendung bestimmter (esetzes- oder Dekretsvor-
schriften beschrinkt, so hindert diese Schranke die
Parteien keineswegs, einfach Gesetzesverletzung oder
Willkiir zu behaupten, wenn ihnen ein Rekursentscheid
nicht pagst.  Davon hat sie auch die Erhchung der
(terichtsgebithren innerhalb dem in § 8 des Dekretes
vom 17. November 1909 aufgestellten Gebithrentarif
nicht abgehalten. Auffallend ist ferner, dass gewisse
Steuerptlichtige Jahr fiir Jahr immer wieder durch alle
[nstanzen hinauf prozedieren und dadurch mehr Arbeit
und Kosten verursachen als ithre Steuern oft wert sind.
Einige scheinen tiberhaupt nicht aus dem Finkommen,
sondern aus Verlusten leben zu kénnen und geben
trotz der immer wieder behaupteten Unrentabilitit ihre
Betriebe nicht auf. Anderseits beanspruchen ganze Ge-
werbekategorien wie z. B. die Viehhiindler bald ein eigenes
Gericht nur fiir sich. Wihrend die Steuerorgane be-
stimmte Gewinnansiitze als  erfahrungsgemiiss  sicher
behaupten, danach taxieren und die gegenteiligen Biicher-
angaben als unvollstindig erkliren, weil An- und Ver-
kaufsfakturen fehlen und auch die Stiickzahl nicht sicher
feststellbar sei, wird anderseits die Richtigkeit ihrer An-
gaben fest und teuer behauptet und iber mangelnde
Sachkenntnis und Willkiir geklagt. Hier scheint es
notig, dass die Veranlagungsansitze vorher griindlicher
nachgepriift werden, denn die Zahl der Beschwerden
und die streitigen  Differenzen sind auffallend gross.
Nicht weniger gross ist die Zahl der von der Steuerver-
waltung bzw. einiger ihrer Organe eingereichten Be-
schwerden, von denen ein grosser Bruchteil besser unter-
bleiben wiirde. Grosse, fast uniiberwindliche Schwierig-
keiten bieten die Veranlagung der Liegenschaftsgewinne
und es 1st die Partialvevision dieser Materie dringend
geboten.

Qi dibrigen haben sich auch im Berichtsjahre die
im letzten Jahresberichte erwihnten systematischen
Ubelstiinde der bernischen Steuergesetzgebung wieder
vollauf bestiitigt.

Bern, den 4. Juni 1923. :
Im Namen des Verwaltungsgerichtes,
Der Prisident:
Schorer.

Der Gerichtsschreiber:

Biichi.



	Geschäftsbericht des Verwaltungsgerichtes

